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BESTÄTIGUNG ÜBER 
ZUWENDUNG FÜR DAS 
FINANZAMT 
(Gilt bis 300,00€ nur in Verbindung mit Ihrem/Deinem 
Kontoauszug/Kontoauszügen) 

Der Cradle to Cradle e.V., Landsberger Allee 99c, 10407 Berlin ist 
nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des 
Finanzamtes für Körperschaften I, St.Nr. 27/662/58455, vom 
24.11.2025 für den letzten Veranlagungszeitraum des 
Kalenderjahres 2023 nach §5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der 
Körperschaftsteuer und nach §3 Nr. 6 GewStG von der 
Gewerbesteuer befreit. 

Spenden und Mitgliedsbeitrage sind gemäß §10 b Abs. 1 
Einkommensteuergesetz steuerlich abzugsfähig.  

Wir bestätigen, dass die Zuwendung nur zur Förderung 
gemeinnütziger Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. Abgabenordnung 
verwendet werden: Cradle to Cradle e.V., Landsberger Allee 99c, 
10407 Berlin.  

Laut Gesetz gilt die Kopie der Abbuchung vom Kontoauszug 
bei einer Zuwendung bis zu 300,00 € als 
Zuwendungsbestätigung. 

Legen Sie/Lege diesen Hinweis Ihrer/Deiner Steuererklärung 
bei.  

  

  


